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Verordnung
iber die Festlegung der Zahl
der Ausbildungsplatze im Vorbereitungsdienst
und das Zulassungsverfahren
Vom 4. Juli 1998

Aufgrund des § 3 a Abs. 8 des Lehrerausbildungsgesetzes (LABG) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 23. Juni 1989 (GV.NW.S. 421), zuletzt geandert durch Gesetz vom 9. Juni 1998
(GV.NW.S. 428), wird verordnet:

§1
Ausbildungskapazitaten

(1) Das Ministerium fur Schule und Weiterbildung, Wissenschaft und Forschung ermittelt jahrlich
die Gesamtzahl der Ausbildungsplatze im Vorbereitungsdienst, die Zahl der Ausbildungsplatze
flr die Lehramter sowie gegebenenfalls die Zahl der Ausbildungsplatze in bestimmten Fachern
einzelner Lehramter und legt sie fest. Dabei ist die Ausbildungskapazitat der Studienseminare
und die Kapazitat der Ausbildungsschulen soweit auszuschépfen, daB eine sachgerechte Ausbil-
dung noch gewahrleistet werden kann.

(2) Die Ausbildungskapazitat der Studienseminare richtet sich nach dem Raum- und Personalbe-
stand der Studienseminare sowie nach der nach MaBgabe des Haushalts bestimmten durch-
schnittlichen Héchstzahl der Ausbildungsplatze fur Lehramtsanwarterinnen und Lehramtsanwar-
ter in Fachseminaren und Hauptseminaren. Die Ausbildungskapazitat der Schulen richtet sich
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nach der Belastbarkeit der Schule durch den Ausbildungsunterricht, der etwa 15 Prozent des ins-
gesamt erteilten Unterrichts nicht Gberschreiten soll, sowie nach dem durch den selbstandigen
Unterricht der Lehramtsanwarterinnen und Lehramtsanwarter zu deckenden Unterrichtsbedarf.

(3) Die Ausbildungsplatze, die insgesamt im Vorbereitungsdienst zur Verfliigung stehen, verteilen
sich auf die Lehramter unter Berlicksichtigung des Verhaltnisses des erteilten Unterrichts und
des Unterrichtsbedarfs der Lehramter.

§2
Grundsatze des Zulassungsverfahrens

(1) Zulassungsverfahren kdénnen sich jeweils auf einzelne Lehramter oder auf Facher einzelner
Lehramter beziehen.

(2) Ein Zulassungsverfahren wird durchgefihrt, wenn die Zahl der Bewerbungen die Zahl der
Ausbildungsplatze

im Lehramt Primarstufe um mehr als 10 Prozent

im Lehramt Sekundarstufe | um mehr als 15 Prozent

im Lehramt Sekundarstufe Il um mehr als 15 Prozent

im Lehramt Sonderpadagogik um mehr als 10 Prozent

Ubersteigt. Bewerberinnen und Bewerber mit den Lehramtern fiir die Sekundarstufe Il und die
Sekundarstufe | werden dem Lehramt fiir die Sekundarstufe Il zugerechnet.

(3) Sofern die Zahl der Ausbildungsplatze in einem Fach eines Lehramtes aus Kapazitatsgriinden
beschrankt ist, wird ein Zulassungsverfahren unter der Voraussetzung durchgefiihrt, daB die
Zahl der fachbezogenen Bewerbungen in einem Lehramt die festgelegte Zahl der Ausbildungs-
platze um mehr als 10 Prozent Gbersteigt.

(4) In dem Zulassungsverfahren werden die Bewerberinnen und Bewerber nach MaBgabe der
Vorschriften der §§ 3 bis 6 ausgewahlt.

§3
Auswahl nach Bedarf

(1) Bewerberinnen und Bewerber, die in einem Fach ausgebildet werden wollen, fiir das in einem
Lehramt ein dringender Bedarf besteht, erhalten im Rahmen der Quote (bis zu 10 Prozent der Ge-
samtzahl der Ausbildungsplatze) vorab einen Ausbildungsplatz.

(2) Die Facher des dringenden fachlichen Bedarfs stellt das Ministerium fir Schule und Weiter-
bildung, Wissenschaft und Forschung je Lehramt fest und bestimmt jeweils die GroBenordnung
im Rahmen der Quote.

(3) Ubersteigt die Zahl der Bewerberinnen und Bewerber mit einem Fach des dringenden fachli-
chen Bedarfs die je Lehramt festgelegte Zahl der Ausbildungsplatze, werden unter Beachtung
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des § 8 Abs. 4 LBG die Ausbildungsplatze nach der Rangfolge der Gesamtnoten vergeben. Bei
gleicher Gesamtnote entscheidet eine etwaige Wartezeit. Im Gbrigen entscheidet das Los.

(4) Wird die Zahl der vorab zu vergebenden Ausbildungsplatze nicht voll in Anspruch genom-
men, so werden die verbleibenden Platze nach § 4 vergeben.

§4
Auswahl nach Qualifikation

(1) Bei der Auswahl der Bewerberinnen und Bewerber nach der Qualifikation ist die Gesamtnote
der Ersten Staatspriifung zugrunde zu legen. Im Falle von zwei Ersten Staatsprifungen wird eine
einheitliche Gesamtnote aus der durch zwei geteilten Summe der Gesamtnoten beider Staats-
prifungen gebildet.

(2) Im Falle von Prufungen, die als gleichwertig anerkannt werden, setzt die Anerkennungsbe-
horde eine entsprechende Gesamtnote fest.

(3) Unter mehreren Bewerberinnen und Bewerbern mit gleicher Gesamtnote entscheidet unter
Beachtung des § 8 Abs. 4 LBG die Wartezeit. Im Gbrigen entscheidet das Los.

§5
Auswahl nach Wartezeit

(1) Bei der Auswahl der Bewerberinnen und Bewerber nach der Wartezeit werden die Ausbil-
dungsplatze im Rahmen der verfigbaren Quote in der Rangfolge der Haufigkeit ihrer berticksich-
tigungsfahigen Bewerbungen bei der Ausbildungsbehdrde vergeben. Jeweils zwolf Monate der
nach § 3 a Abs. 6 und 7 LABG zu bertlicksichtigenden Zeiten gelten als eine Bewerbung.

(2) Bei gleichem Rang von Bewerberinnen und Bewerber werden unter Beachtung des § 8 Abs. 4
LBG die Ausbildungsplatze in der Rangfolge ihrer Gesamtnoten vergeben. Im Ubrigen entschei-
det das Los.

§6
Auswahl nach Hartegesichtspunkten

(1) Bei der Auswahl der Bewerberinnen und Bewerber nach Hartegesichtspunkten werden die
Ausbildungsplatze im Rahmen der verfligbaren Quote in der Rangfolge des Grades der mit einer
Ablehnung der Bewerbung verbundenen auBergewdhnlichen Harte vergeben. Eine auBerge-
wohnliche, insbesondere soziale Harte liegt vor, wenn die Ablehnung des Zulassungsantrages
fur die Bewerberin oder den Bewerber mit Nachteilen verbunden ware, die bei Anlegen eines
strengen MaBstabes Uber das MaB der mit der Ablehnung Ublicherweise verbundenen Nachteile
erheblich hinausgehen.

(2) Eine auBergewohnliche Harte kann im Einzelfall insbesondere vorliegen, wenn die Bewerbe-
rin oder der Bewerber

1. schwerbehindert oder im Sinne des Schwerbehindertengesetzes gleichgestellt ist,
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2. aus gesetzlicher oder sittlicher Verpflichtung einem nach § 2 des Bundeskindergeldge-
setzes zu berlicksichtigendem Kind oder einer nicht erwerbsfahigen anderen Person lberwie-
gend Unterhalt leistet.

§7
Durchfiihrung des Zulassungsverfahrens fur Facher

Im Falle der Festlegung der Zahl der fachbezogenen Ausbildungsplatze eines Lehramtes werden
unter Beachtung des § 8 Abs. 4 LBG Ausbildungsplatze in der Rangfolge der Gesamtnoten der
Bewerberinnen und Bewerber vergeben. Im Falle der Ranggleichheit der Gesamtnoten entschei-
det die Wartezeit. Im Ubrigen entscheidet das Los.

§8
Nachruckverfahren

Ausbildungsplatze, die von zugelassenen Bewerberinnen und Bewerbern nicht in Anspruch ge-
nommen werden, werden an die ranghdchste Bewerberin oder den ranghdchsten Bewerber des
jeweiligen Lehramts oder des jeweiligen Fachs vergeben, die oder der den Vorbereitungsdienst
unverziglich antreten kann.

§9
Folgen des Nichtantritts im Vorbereitungsdienst

Bewerberinnen und Bewerber, die nach Durchfiihrung eines Zulassungsverfahrens den Vorbe-
reitungsdienst ohne triftigen Grund nicht antreten, werden in einem etwaigen Zulassungsverfah-
ren des nachsten Einstellungstermins nicht bericksichtigt.

§10
Inkrafttreten

Die Rechtsverordnung tritt am 1. August 1998 in Kraft. Sie findet erstmalig auf den Ausbildungs-
jahrgang Anwendung, der zum 1. Februar 1999 in den Vorbereitungsdienst eintritt.

Disseldorf, den 4. Juli 1998
Die Ministerin
flir Schule und Weiterbildung,
Wissenschaft und Forschung
des Landes Nordrhein-Westfalen
GabrieleBehler

-GV.NW.1998 S.476

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen,
Friedrichstr. 62-80, 40217 Dusseldorf 4/4



	Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen
	 Verordnung über die Festlegung der Zahl der Ausbildungsplätze im Vorbereitungsdienst und das Zulassungsverfahren Vom 4. Juli 1998 


